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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)665 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 14. Juni 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 20. Juni 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD  
Entwurf eines Integrationsgesetzes (BT-Drs. 18/8615) 

b) Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann (Zwickau), Ulla Jelpke, Jutta 
Krellmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Flüchtlinge auf dem Weg in Arbeit unterstützen, Integration befördern und 
Lohndumping bekämpfen (BT-Drs. 18/6644) 

c) Antrag der Abgeordneten Brigitte Pothmer, Luise Amtsberg, Beate Müller-Gemmeke, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Arbeitsmarktpolitik für Flüchtlinge - Praxisnahe Förderung von Anfang an  
(BT-Drs. 18/7653) 

d) Antrag der Abgeordneten Luise Amtsberg, Volker Beck (Köln), Kerstin Andreae, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Integration ist gelebte Demokratie und stärkt den sozialen Zusammenhalt  
(BT-Drs. 18/7651) 

Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband 

Der vorliegende Entwurf eines Integrationsgesetzes 
leistet aus Sicht der Diakonie Deutschland keinen 
wesentlichen Beitrag dazu, Asylsuchenden und Ge-
duldeten Teilhabe zu ermöglichen und sie in der 
Nutzung und Entwicklung ihrer Fähigkeiten und Po-
tentiale zu unterstützen. Nur wenige Maßnahmen 
stellen eine wirkliche Unterstützung der Integration 
dar, die vorgesehenen Leistungskürzungen und Rest-
riktionen unterstellen dagegen oft pauschal einen 
mangelnden „Integrationswillen“. Der Gesetzentwurf 
ist an vielen Stellen von einer ablehnenden und 
misstrauischen Haltung gegenüber Schutzsuchenden 
mit Zwangsmaßnahmen und Sanktionen gegen sie 
geprägt. Dies widerspricht dem Gedanken des Inter-
nationalen Flüchtlingsschutzes und des Asylgrund-
rechts. Flüchtlingen in Deutschland Schutz zu ge-
währen und für jeden einzelnen Schutzsuchenden 
ein rechtstaatliches Asylverfahren sicherzustellen, in 
dem das individuelle Schutzersuchen geprüft wird, 
ist eine verfassungsrechtliche und völkerrechtliche 
Pflicht gegenüber Menschen in Not, die Opfer von 
Krieg, Gewalt und Verfolgung geworden sind. Der 
Gesetzentwurf erweckt den unzutreffenden Ein-
druck, der Großteil der Flüchtlinge verweigere aktive 

Integration. Die vielfältigen Erfahrungen der Diako-
nie mit Flüchtlingen belegen dagegen, dass sich 
Flüchtlinge trotz oft traumatischer Flucht und be-
sonders schwieriger Startbedingungen unter großen 
Anstrengungen bemühen, sich mit ihren Fähigkeiten 
und Kenntnissen in Deutschland einzubringen und 
zu integrieren. Dies zu betonen, ist angesichts zu-
nehmender Ressentiments und Gewalt gegen Flücht-
linge von rechtspopulistischer und rechtsextremer 
Seite ein wichtiges Anliegen der Diakonie.  

Es wird die Gelegenheit vertan, jetzt die Weichen zu 
stellen, damit Zuwanderung zu einer Chance für 
Deutschland wird. Die Vielschichtigkeit eines Integ-
rationsprozesses, der weder von oben verordnet wer-
den noch mit Zwang und Druck gelingen kann, spie-
gelt sich im Entwurf nicht wider. Er ist zudem the-
matisch verengt auf die Bereiche Arbeitsmarktin-
tegration und das Erlernen der deutschen Sprache. 
Zugleich sind die Verbesserungen im Hinblick auf 
den Arbeitsmarktzugang und die Ausbildungsförde-
rung unzureichend und stehen aus Sicht der Diako-
nie potenziell integrationshemmenden Einschrän-
kungen gegenüber, etwa durch die Wohnsitzzuwei-
sung, die Schaffung hoher Hürden für die Erteilung 
einer unbefristeten Niederlassungserlaubnis sowie 
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Leistungskürzungen, die das verfassungsrechtlich 
garantierte sozio-kulturelle Existenzminimum unter-
schreiten. 

Eine Förderung im Bereich der Arbeitsmarktintegra-
tion von Flüchtlingen sollte frühzeitig erfolgen, auch 
mit den vorhandenen Regelinstrumenten. Vorausset-
zung hierfür ist, dass die Flüchtlinge – in erster Li-
nie durch ein qualitativ und quantitativ ausreichen-
des Angebot an Sprach- und Integrationskursen – da-
rauf vorbereitet werden, an den Regelangeboten der 
Arbeitsförderung teilzunehmen und dass die Rege-
linstrumente bedarfsgerecht weiterentwickelt und 
flexibilisiert werden. Den bei Flüchtlingen und Ge-
duldeten bestehenden migrationsbedingten Vermitt-
lungshemmnissen ist durch besondere Förderung 
Rechnung zu tragen. Die Diakonie Deutschland hält 
es für integrationsfördernd, wenn Schutzsuchende, 
anerkannte Asylbewerber, subsidiär Schutzberech-
tigte und Geduldete so früh wie möglich Zugang zu 
den Regelinstrumenten der Ausbildungs- und Ar-
beitsmarktförderung erhalten würden. 

Die Diakonie Deutschland bestärkt ihre langjährige 
Forderung nach der Abschaffung des Asylbewerber-
leistungsgesetzes, das aufgrund der gekürzten Leis-
tungen besonders im Gesundheitsbereich und den 
nun vorgesehenen erheblich erweiterten Tatbestän-
den des § 1a AsylbLG stark integrationshemmend 
ist.  

Die Diakonie Deutschland lehnt die dem Gesetzent-
wurf zugrundeliegende Unterscheidung zwischen 
Asylsuchenden mit guter und schlechter Bleibeper-
spektive ab. Diese Unterscheidung ist nicht sachge-
recht und wirkt diskriminierend, da entgegen einer 
pauschalen Bewertung, die sich auf die Herkunft aus 
einem bestimmten Staat bezieht, in vielen Fällen 
dennoch individuelle Asylanerkennungsgründe oder 
Gründe für subsidiären Schutz vorliegen können, die 
zu langfristigem bzw. dauerhaftem Aufenthalt in 
Deutschland führen. Zudem ist selbst im Falle einer 
Ablehnung des Schutzersuchens eine Abschiebung 
häufig aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen 
langfristig nicht möglich. Aus diesen Gründen und 
auch wegen der langen Dauer der Anerkennungsver-
fahren sollten alle Asylsuchenden so früh wie mög-
lich Zugang zu allen Integrationsleistungen erhalten.  

Über die unten im Einzelnen ausgeführten Empfeh-
lungen zum Gesetzentwurf sollte ein Bundesgesetz 
zur Förderung der Integration mindestens folgende 
weitere Aspekte regeln1: 

 die flächendeckende Abschaffung der Vorrang-
prüfung für Asylbewerber und Geduldete2;  

 die Aufhebung der bestehenden Beschäftigungs-
verbote für Asylbewerber, spätestens nach drei 
Monaten;  

 den Zugang aller Schutzsuchenden und Gedul-
deten und aller Asylbewerber zur Bildungs- 

                                                 
1 Siehe im Einzelnen auch Aktuelle Standortbestimmung der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege 
(BAGFW) zu den Herausforderungen der Aufnahme und Integration von Geflüchteten, Dezember 2015, 
http://www.bagfw.de/veroeffentlichungen/stellungnahmenpositionen/detail/article/aktuelle-standortbestimmung-der-
bagfw-zu-den-herausforderungen-der-aufnahme-und-integration-von-gefl/. 
2 So auch Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, Integration verbessern, keine neuen Hürden schaffen, Stellung-
nahme der BDA zum Entwurf eines Integrationsgesetzes und zur Verordnung zum Integrationsgesetz, http://www.arbeitge-
ber.de/www/arbeitgeber.nsf/res/Stn-IntG.pdf/$file/Stn-IntG.pdf, S.1.  

Ausbildungs- und Arbeitsförderung nach drei 
Monaten; 

 die Vereinfachung und Beschleunigung der An-
erkennung ausländischer Berufsqualifikationen 
sowie eine Übernahme der Kosten hierfür; 

 verbesserte und flexibilisierte Möglichkeiten zur 
abschlussbezogenen Nachqualifizierung und 
Weiterbildung; 

 eine bessere personelle und finanzielle Ausstat-
tung von Maßnahmen zur Arbeitsförderung so-
wie eine Verbesserung der frühzeitigen Erfas-
sung, Beratung und Arbeitsförderung von 
Flüchtlingen durch die Arbeitsagenturen; 

 die Aufhebung des Beschäftigungsverbots für 
abgelehnte Asylbewerber aus so genannten „si-
cheren Herkunftsstaaten“; 

 den flächendeckenden Ausbau der Angebote an 
Integrationskursen und Deutschkursen. Das An-
gebot ist nicht ausreichend. Benötigt wird zu-
dem eine stärkere Ausdifferenzierung der 
Kursangebote nach Vorkenntnissen und Ziel-
gruppen, aber auch eine verbesserte Bezahlung 
der Lehrkräfte in sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitsverhältnissen. Eine entsprechende Erhö-
hung des Integrationskursangebots und qualita-
tive Verbesserungen erfordern finanzielle Res-
sourcen im Bundeshaushalt, zu denen der Ent-
wurf jedoch keine Aussagen macht,  

 die Schaffung eines Zugangs zu Integrationskur-
sen und Sprachkursen für alle Asylsuchenden, 
nicht nur für diejenigen, die aus Syrien, Iran, 
Irak und Eritrea (mit sog. „guter Bleibeperspek-
tive“) stammen; 

 die sofortige Aufhebung der Einschränkungen 
bei der Gesundheitsversorgung für Flüchtlinge 
und Geduldete nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz und die Umsetzung des Art. 19 der 
EU-Aufnahmerichtlinie, vor allem im Hinblick 
auf Asylbewerber mit besonderen Bedürfnissen, 
einschließlich geeigneter psychologischer Be-
treuung. Die aktuelle Rechtslage und die starke 
Unterversorgung mit Psychosozialen Zentren in 
Deutschland führen zu unnötigem Leid der 
Kranken, Chronifizierung von Krankheiten und 
hohen, gesellschaftlichen Folgekosten,  

 die verpflichtende Einführung der elektroni-
schen Gesundheitskarte für Asylsuchende;  

 die Erstattungsfähigkeit von erforderlichen Dol-
metscherleistungen im Rahmen der medizini-
schen und psychotherapeutischen Behandlung; 

 eine bessere Berücksichtigung der integrations-
fördernden familiären und sozialen Bindungen 
der Asylbewerber sowie der besonders Schutz-
bedürftigen unter ihnen bei der Verteilung in-
nerhalb Deutschlands im EASY-System;  

http://www.bagfw.de/veroeffentlichungen/stellungnahmenpositionen/detail/article/aktuelle-standortbestimmung-der-bagfw-zu-den-herausforderungen-der-aufnahme-und-integration-von-gefl/
http://www.bagfw.de/veroeffentlichungen/stellungnahmenpositionen/detail/article/aktuelle-standortbestimmung-der-bagfw-zu-den-herausforderungen-der-aufnahme-und-integration-von-gefl/
http://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/res/Stn-IntG.pdf/$file/Stn-IntG.pdf
http://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/res/Stn-IntG.pdf/$file/Stn-IntG.pdf


Ausschussdrucksache 18(11)681  Ausschuss für Arbeit und Soziales 

 

  41 

 die Aufhebung der integrationshemmenden Re-
sidenzpflicht für Asylbewerber; 

 die Verpflichtung zur Einführung von Gewalt-
schutzkonzepten in Aufnahmeeinrichtungen 
und Gemeinschaftsunterkünften. Zuschüsse für 
die Aufnahme und Unterbringung von Flücht-
lingen sollten an die Einhaltung von bundeswei-
ten Standards zum Schutz der Privatsphäre und 
den Schutz vor Diskriminierung und Übergriffen 
gebunden sein; 

 die Sicherung und Verstetigung eines bedarfsge-
rechten Angebots an Migrationsberatung für an-
erkannte Flüchtlinge im Rahmen der Migrati-
onsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) 
und der Jugendmigrationsdienste (JMD). Diese 
integrationsfördernden Beratungsleistungen 
können nur durch eine entsprechende Aufsto-
ckung der Bundesförderung gesichert werden. 

Die gesellschaftliche Gemeinschaftsaufgabe Integra-
tion bedarf ausreichender Finanzmittel, die auch der 
Bund zur Verfügung stellen muss. Ein Integrations-
gesetz muss daher von haushaltspolitischen Ent-
scheidungen, die die tatsächlichen Bedarfe wider-
spiegeln, flankiert werden. 

Die Feststellung im Beschluss der Integrationsminis-
terkonferenz vom 16./17. März 2016 ist wegweisend: 
„Integration lässt sich von oben nicht einfach ver-
ordnen und durchsetzen. Sie kann nur gelingen, 
wenn dieses Engagement aus der Gesellschaft heraus 
mitgetragen wird.“ 

Zu den Regelungen des Gesetzentwurfs im Einzel-
nen 

1. Arbeiten in Maßnahmen des Arbeitsmarktpro-
gramms Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen - 
§l 5a AsylbLG-E, § 421a SGB III-E  

Im AsylbLG soll zusätzlich zu den bestehenden Ar-
beitsgelegenheiten nach § 5 ein § 5a eingefügt wer-
den. Danach können arbeitsfähige über 18-jährige 
Leistungsberechtigte nach AsylbLG sowie Ana-
logleistungsberechtigte sanktionsbewährt zu Arbeits-
gelegenheiten – den Flüchtlingsintegrationsmaßnah-
men – verpflichtet werden. Ziel ist ausweislich der 
Gesetzesbegründung eine niedrigschwellige Heran-
führung an den Arbeitsmarkt sowie eine sinnvolle 
Betätigung während des Asylverfahrens. Im Sankti-
onsfall werden nur noch Leistungen zur Deckung 
des Bedarfs an Ernährung und Unterkunft ein-
schließlich Heizung sowie Körper- und Gesundheits-
pflege gewährt. Es wird klargestellt, dass kein Ar-
beits- bzw. Beschäftigungsverhältnis begründet wird. 
Es wird eine Aufwandsentschädigung von 80 Cent 
gezahlt, höhere Aufwendungen müssen im Einzelfall 
nachgewiesen werden. 

Die Genehmigung des Einsatzortes und der konkre-
ten Beschäftigungsmöglichkeiten wird der Bunde-
sagentur für Arbeit übertragen ebenso wie die Erstat-
tung der Maßnahmenkosten und der Mehraufwands-
entschädigung. Die Auswahl der Teilnehmenden, 
die Zuweisung sowie Sanktionsmöglichkeiten oblie-
gen der zuständigen Leistungsbehörde, die Durch-
führung der Maßnahme obliegt dem Maßnahmenträ-
ger.  

Bewertung: 

Aus Sicht der Diakonie Deutschland können diese 
Maßnahmen - jedoch nur als Angebot für Freiwillige 
- grundsätzlich sinnvoll sein, um geflüchtete Men-
schen während ihres Aufenthaltes in einer Aufnah-
meeinrichtung systematisch in die Selbstorganisa-
tion der Einrichtung einzubinden oder Personen, die 
keinen Zugang zum regulären Arbeitsmarkt haben, 
eine sinnvolle Tätigkeit zu ermöglichen. Sie bieten 
eine Möglichkeit, den häufig monotonen Alltag in 
der Einrichtung tagesstrukturierend zu gestalten, 
sich zu engagieren, das eigene Umfeld mitzugestal-
ten, und eventuell Kontakt zur einheimischen Bevöl-
kerung zu bekommen. Die Angebote können daher 
wichtige psychosoziale Unterstützung für Flücht-
linge darstellen, sofern sie freiwillig wahrgenommen 
werden. Eine verpflichtende Zuweisung gegen den 
Willen des/der Betroffenen wird weder positive psy-
chosoziale noch integrationspolitische Wirkungen 
entfalten. Die Absenkung der Mehraufwandentschä-
digung auf 80 Cent ist nicht nachvollziehbar. Anstatt 
eines gesetzlich festgeschriebenen Betrages mit der 
Möglichkeit von Einzelausnahmen sollte die Rege-
lung analog der Arbeitsgelegenheiten im SGB II ge-
fasst werden. Im SGB II richtet sich die Höhe der 
Mehraufwandentschädigung nach den tatsächlichen 
Aufwendungen und liegt in der Regel zwischen ein 
und zwei Euro. 

Es ist gesetzlich zu verankern, dass die Arbeiten in 
diesen Maßnahmen im öffentlichen Interesse liegen, 
zusätzlich sein müssen und ihre Wahrnehmung frei-
willig ist. Die vorgesehene Verpflichtung zur An-
nahme der Flüchtlingsintegrationsmaßnahme und 
die mit einer unbegründeten Ablehnung einherge-
henden Leistungskürzungen sind abzuschaffen. 
Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen sollen weder zur 
vermeintlichen Überprüfung von Integrationsbereit-
schaft noch als Gegenleistung erbracht werden. Die 
Verpflichtung zu solchen Maßnahmen ist von der 
Vorstellung geprägt, dass die Geflüchteten über diese 
Tätigkeit der Gesellschaft Arbeit als Gegenleistung 
zurückgeben. Dies widerspricht dem Gedanken des 
humanitären Schutzes und eines individuellen 
Rechts auf Asyl. 

Bei der zeitlichen Ausgestaltung der Flüchtlingsin-
tegrationsmaßnahmen sollte darauf geachtet werden, 
dass diese im Einklang mit anderen Belangen stehen 
und insbesondere die Teilnahme an Integrations- 
und Sprachkursen problemlos möglich ist. 

Grundsätzlich sollen weiterführende Integrations-
maßnahmen Vorrang vor einer Zuweisung in eine 
Flüchtlingsintegrationsmaßnahme haben. Es ist si-
cherzustellen, dass die vorrangigen Angebote schon 
während des Asylverfahrens tatsächlich verfügbar 
sind – darunter insbesondere die Integrationskurse 
und Maßnahmen der Arbeitsförderung wie etwa be-
triebsnahe Kompetenzfeststellungsverfahren oder 
die im Zuge des Entwurfs eines Integrationsgesetzes 
neu zugänglich werdenden Angebote der Ausbil-
dungsförderung und Ausbildungsvorbereitung für 
junge Menschen. Die vorrangigen Angebote müssen 
so ausgebaut werden, dass sie dem tatsächlichen Be-
darf entsprechend verfügbar sind. Notwendig ist 
auch, dass die Bundesagentur für Arbeit (ggf. auch in 
Kooperation mit Dritten) die nötigen Beratungsange-
bote zur Auswahl der passenden Förderleistungen in 
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Abstimmung mit den geflüchteten Menschen anbie-
ten kann. Insbesondere beim Angebot der Integrati-
onskurse gibt es noch zu viele Förderlücken und 
lange Wartezeiten. 

2. Sonderregelung für die Ausbildungsförderung 
von Ausländerinnen und Ausländern § 132 
SGB II und III-E 

Personen im laufenden Asylverfahren mit „guter 
Bleibeperspektive“ sollen schnelleren Zugang zu 
Maßnahmen zur Ausbildungsförderung erhalten. So 
sollen für Asylsuchende mit „guter Bleibeperspek-
tive“ nach drei Monaten Voraufenthalt ausbildungs-
begleitende Hilfen, assistierte Ausbildung, berufs-
vorbereitende Bildungsmaßnahmen und nach 15 
Monaten Berufsausbildungsbeihilfe und Ausbil-
dungsgeld, wenn die Person nicht in einer Aufnah-
meeinrichtung wohnt, zugänglich sein. 

Geduldete sollen nach zwölf Monaten Zugang zu 
ausbildungsbegleitenden Hilfen und der ausbil-
dungsbegleitenden Phase der assistierten Ausbil-
dung haben. 

Diese Sonderreglung gilt für Leistungen, die bis zum 
31.12.2018 beginnen bzw. beantragt werden.  

Personen im laufenden Asylverfahren standen die 
oben genannten Maßnahmen bislang nur in Ausnah-
mefällen offen. Bislang kam es bei Asylbewerbern 
nach 15 Monaten Aufenthalt während einer Ausbil-
dung zu einem Leistungsausschluss nach § 22 Abs. 1 
Satz 1 SGB XII und zugleich bestand kein Anspruch 
auf Berufsausbildungsbeihilfe. Diese Lücke wird nun 
geschlossen. 

Bewertung: 

Die Öffnung der in die Regelung einbezogenen Maß-
nahmen ist notwendig und zu begrüßen. Zu kritisie-
ren ist, dass diese Zugangserleichterungen bis Ende 
2018 befristet werden sollen und Asylsuchenden mit 
einer „guten Bleibeperspektive“ vorbehalten bleiben. 
Die Unterscheidung in Bezug auf eine pauschal ver-
mutete Bleibeperspektive hält die Diakonie Deutsch-
land für nicht sachgerecht. Die Förderung von Aus-
bildung und Arbeit ist grundsätzlich sinnvoll und 
kann im Falle der Rückkehr einen entwicklungspoli-
tischen Beitrag darstellen. Die Ungleichbehandlung 
ist darüber hinaus für Flüchtlinge aus unterschiedli-
chen Herkunftsländern nicht nachvollziehbar und 
kann zu Spannungen führen. 

Die Regelung ist zudem sehr kompliziert und wird 
in der Praxis Umsetzungsschwierigkeiten hervorru-
fen, für die Maßnahmen werden unterschiedliche 
Wartefristen für verschiedene Gruppen von Perso-
nen definiert. Oftmals befinden sich Menschen nach 
der Ablehnung im Asylverfahren im Status der Dul-
dung, d.h. der Status der Duldung folgt der Aufent-
haltsgestattung. Wenn sich der Eintritt in Maßnah-
men um wenige Tage verzögert und die Aufenthalts-
gestattung endet, sind erheblich längere Fristen ab-
zuwarten. Die Wartezeit für Geduldete für berufsvor-
bereitende Maßnahmen ist mit sechs Jahren zu lang, 
die für Asylsuchende endet schon nach drei Mona-
ten. Wie für Asylsuchende sollte auch für geduldete 
junge Menschen der Zugang zur Assistierten Ausbil-

                                                 
3 BT-Drs. 15/420. 

dung nicht auf die ausbildungsbegleitende Phase be-
schränkt sein, sondern auch die ausbildungsvorbe-
reitende Phase mit umfassen.  

Integrationspolitisch sollte unabhängig von einer Vo-
raufenthaltsdauer der Zugang zur Ausbildungsförde-
rung jedenfalls dann eröffnet werden, wenn eine Zu-
sage eines Betriebes zu einer Ausbildung vorliegt. 
Grundsätzlich sollten alle Maßnahmen der Ausbil-
dungs- und Arbeitsförderung nach drei Monaten er-
öffnet werden.  

3. Aufhebung der privilegierten Niederlassungser-
laubnis für anerkannte Flüchtlinge, Asylberech-
tigte und Resettlement-Flüchtlinge - § 26 Absatz 
3 AufenthG-E 

Der Gesetzentwurf sieht vor, die Erteilung einer Nie-
derlassungserlaubnis als unbefristetem Aufenthalts-
titel für Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge und 
Resettlement-Flüchtlinge von hohen Voraussetzun-
gen abhängig zu machen. Bisher wurde die Nieder-
lassungserlaubnis an diese Personen ohne weitere 
Voraussetzungen erteilt, es sei denn, der Schutzbe-
darf war wegen Verbesserung der Situation im Her-
kunftsstaat entfallen. Künftig soll nach dem Gesetz-
entwurf die Erteilung der Niederlassungserlaubnis 
nach drei bzw. fünf Jahren von Anforderungen an 
die Sprachkenntnisse und die Lebensunterhaltssi-
cherung abhängig gemacht werden. Ausnahmen gel-
ten nur in dem sehr eng gefassten Rahmen, wie sie 
bisher schon für andere Ausländerinnen und Aus-
länder (in der Regel Arbeitsmigrantinnen und –mig-
ranten) galten. Sonderregelungen für besonders 
schutzbedürftige Flüchtlinge sind nicht vorgesehen. 
Nach der Gesetzesbegründung soll auf diese Weise 
ein Integrationsanreiz geschaffen werden.  

Bewertung: 

Dass die unbefristete Niederlassungserlaubnis an 
Flüchtlinge bisher unter der einzigen Bedingung des 
Fortbestands des Schutzbedarfs erteilt wurde, ent-
sprach der integrationspolitischen Intention des Ge-
setzgebers des Zuwanderungsgesetzes, nach der eine 
schnelle und dauerhafte Klärung des Aufenthalts 
Flüchtlingen eine Perspektive für eine dauerhafte 
Lebensplanung in Deutschland ermöglichen sollte3.  

Dass nunmehr gerade die Unsicherheit der Aufent-
haltsperspektive als integrationsfördernd angesehen 
wird, ist nicht nachvollziehbar. Flüchtlinge sind auf 
den Aufenthalt in Deutschland angewiesen und wol-
len sich integrieren. Nach den Erfahrungen der Dia-
konie aus der Beratungsarbeit mit Flüchtlingen ist 
gerade die Sicherheit eines auf Dauer geklärten Auf-
enthaltsrechts eine wichtige Grundlage und Ermuti-
gung, die die Bemühungen von Flüchtlingen um In-
tegration stärkt. Demotivierend hingegen wirken An-
forderungen, die aus der Sicht der Betroffenen als 
Drohpotenzial, Unterstellung der Integrationsunwil-
ligkeit und systematische Überforderung wahrge-
nommen werden müssen. 

Bei der geplanten Neuregelung zur Niederlassungs-
erlaubnis könnte eine solche demotivierende und in-
tegrationshemmende Wirkung vor allem aus vier 
Gründen eintreten: 

 Die Anforderungen an die Lebensunterhaltssi-
cherung und das erforderliche Sprachniveau C1 
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sind insbesondere für die Erteilung einer Nie-
derlassungserlaubnis nach drei Jahren so hoch, 
dass aus Sicht der Diakonie nur sehr wenige 
Menschen unter diese Regelung fallen werden. 
Für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis 
nach drei Jahren sind keine Ausnahmen vorge-
sehen, so dass z.B. Menschen mit Behinderun-
gen und schwer Kranke praktisch kaum eine 
Chance haben, eine Niederlassungserlaubnis 
nach drei Jahren zu erhalten. 

 Die Regelungen gelten unabhängig von der per-
sönlichen Situation Betroffener. Der besonderen 
Lebenssituation von Flüchtlingen, die durch die 
Flucht unterbrochene Arbeitsbiographien haben, 
trägt der Gesetzentwurf nicht ausreichend Rech-
nung. Unberücksichtigt bleiben die sehr unter-
schiedlichen Startvoraussetzungen der Betroffe-
nen wie die Sprachkenntnisse oder die Schulbil-
dung, ob der Betroffene Analphabet oder Hoch-
schulabsolvent ist. Unberücksichtigt bleibt auch, 
ob eine Mutter wegen der Betreuung ihrer Kin-
der den Sprachkurs abgebrochen hat oder ein 
Vater das Kursziel nicht erreicht hat, weil er für 
den Lebensunterhalt seiner Familie einer Be-
rufstätigkeit nachgegangen ist. Die Diakonie 
Deutschland befürchtet, dass ein erheblicher 
Teil der Flüchtlinge beim besten Willen nicht in 
der Lage sein wird, die Anforderungen für die 
Erteilung einer Niederlassungserlaubnis zu er-
füllen, sei es aufgrund der hohen Arbeitslosig-
keit am Ort der Wohnsitzzuweisung oder aus 
anderen Gründen. 

 In der Praxis ist das Angebot an Sprachkursen 
nicht ausreichend. Es fehlt auch eine Differen-
zierung nach den unterschiedlichen Lernvoraus-
setzungen und Lernerfahrungen der Flüchtlinge. 
Dies betrifft ein differenziertes Angebot, das so-
wohl für Analphabeten wie für höhere Sprach-
niveaus insbesondere im ländlichen Raum fehlt. 
Dabei ist das Niveau C1 nach der vorgesehenen 
Neuregelung beispielsweise Voraussetzung für 
die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis 
nach drei Jahren. 

 Es sind negative, integrationshemmende Aus-
wirkungen des Gesetzentwurfs vor allem für be-
sonders Schutzbedürftige zu erwarten. Der Ge-
setzentwurf trifft hier keine speziellen Regelun-
gen und verweist Flüchtlinge für die Beantra-
gung einer Niederlassungserlaubnis nach fünf 
Jahren auf die für andere Migrantinnen und 
Migranten geltenden, sehr eng gefassten Aus-
nahmevorschriften des § 9 Absatz 2 Satz 2-6 
AufenthG. Wer eine Aufenthaltserlaubnis nach 
drei Jahren beantragt, soll gar keinen Härtefall 
gelten machen können. Dies gilt selbst für 
Schwerbehinderte, denen das Gesetz damit den 
Zugang zu einer Niederlassungserlaubnis zu die-
sem Zeitpunkt auch dann ohne Ausnahme ver-
weigert, wenn absehbar ist, dass sie aufgrund ih-
rer Behinderung dauerhaft nicht in der Lage 
sind, die gesetzlichen Anforderungen an das 
Sprachniveau und die Unterhaltsicherung zu er-
füllen. Wird fünf Jahre nach der Anerkennung 
eine Niederlassungserlaubnis beantragt wird 

                                                 
4 BVerwG 1 C 34.07, Urteil vom 28. 10. 2008, Rn.7. 
5 BVerwG 1 C 34.07, Urteil vom 28. 10. 2008. 
6 So auch UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), ABl.EU L 304/12 vom 30.9.2004. 

von den gesetzlich gestellten Anforderungen 
(Sprachniveau A2 und überwiegende Lebensun-
terhaltssicherung) abgesehen, wenn der oder die 
Betroffene wegen einer körperlichen, geistigen 
oder seelischen Krankheit oder Behinderung die 
Anforderungen nicht erfüllen kann. Dieser sehr 
enge Ausnahmekatalog ist abschließend4, das 
heißt, dass weitere als die genannten Ausnah-
men nicht angenommen werden können. Nicht 
unter diese Ausnahmeregelung fallen beispiels-
weise alte Menschen, Traumatisierte ohne ent-
sprechende ärztliche Diagnose oder Menschen 
mit Pflegeaufgaben, die keiner Erwerbstätigkeit 
nachgehen können5. Unberücksichtigt bleiben 
danach ebenfalls zum Beispiel die besonderen 
Auswirkungen von Schwangerschaften, der Si-
tuation von Alleinerziehenden und der belasten-
den Gewalterfahrungen auf die Erwerbsbiogra-
phie und die individuellen Möglichkeiten des 
Spracherwerbs. 

Die Diakonie lehnt die Abschaffung der bisher beste-
henden Privilegierung von Asylberechtigten und an-
erkannten Flüchtlingen bei der Niederlassungser-
laubnis ab, weil sie integrationshemmend wirken. 
Wegen in der Regel ähnlichem Schutzbedarf sollten 
zudem subsidiär Schutzberechtige rechtlich gleich-
gestellt werden6. 

Die Diakonie Deutschland empfiehlt, in jedem Fall 
mindestens die Voraussetzungen für die Erteilung 
der Niederlassungserlaubnis sowohl nach drei als 
auch nach fünf Jahren zu lockern und die individu-
elle Lebenssituation insbesondere von besonders 
Schutzbedürftigen und Familien in Betracht zu zie-
hen, so wie dies zum Beispiel ansatzweise bei der 
Regelung zum Bleiberecht geschieht (siehe z.B. § 25b 
Absatz 1 Nr. 3, 4 und Satz 3 Nr. 1-4 AufenthG).  

4. Asylbewerberleistungsgesetz – Ausweitung 
Sanktionsmöglichkeit in Form von Leistungs-
kürzungen nach § 1a AsylbLG auf das „im Ein-
zelfall nach den Umständen unabweisbaren Ge-
botene“ 

Der verfassungsrechtlich umstrittene, bereits in den 
Asylpaketen I und II erheblich erweiterte § 1a 
AsylbLG soll nun um fünf weitere Tatbestände er-
weitert werden: 

 § 23 Abs. 5 Satz 1 SGB XII-E - bei Verletzung 
Wohnsitzzuweisung, hier soll nur eine „Reise-
beihilfe“ gewährt werden (Artikel 3) 

 § 1a Abs. 4 für weitergewanderte, in anderen 
EU-Ländern anerkannte Flüchtlinge (Artikel 4) 

 § 1a Abs. 5 AsylbLG-E – bei Verletzung von Mit-
wirkungspflichten (nach § 15 Abs.2 Nr. 4 AsylG, 
Vorlage von Unterlagen gem. § 15 Abs. 2 Nr. 5 
AsylG, Nichtwahrnehmung des Termins zu 
förmlichen Antragstellung, Verweigerung von 
Identitätsangaben)  

 § 5a Abs. 3 AsylbLG-E – bei fehlender Mitwir-
kung bei Arbeitsgelegenheiten 

 § 5b Abs. 2 AsylbLG-E –  bei fehlender/unzu-
reichender Mitwirkung bei Integrationskursen 
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Die Kürzung des AsylbLG-Regelsatzes auf den sog. 
„unabweisbaren Bedarf“ steht im Ermessen der Be-
hörde, dabei wird in den meisten Fällen der Bargeld-
betrag gestrichen und der Bedarf nur noch in Sach-
leistungen gewährt, sodass die Betroffenen lediglich 
reduzierte Leistungen des physischen Existenzmini-
mums erhalten. Damit soll ein bestimmtes Verhalten 
erzwungen werden.  

Bewertung: 

Die Diakonie Deutschland hält die Kürzung von 
Leistungen unterhalb des sozio-kulturellen Existenz-
minimums insgesamt nach § 1a AsylbLG mit Art. 1 
Abs. 1 GG i.V.m Art. 20 Abs. 1 GG für nicht verein-
bar. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Ur-
teil vom 18. Juli 2012 unmissverständlich klarge-
stellt: 

„Auch eine kurze Aufenthaltsdauer oder Aufent-
haltsperspektive in Deutschland rechtfertigt es im 
Übrigen nicht, den Anspruch auf Gewährleistung ei-
nes menschenwürdigen Existenzminimums auf die 
Sicherung der physischen Existenz zu beschränken. 
Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 
GG verlangt, dass das Existenzminimum in jedem 
Fall und zu jeder Zeit sichergestellt sein muss (vgl. 
BVerfGE 125, 175 <253>). Art. 1 Abs. 1 GG garantiert 
ein menschenwürdiges Existenzminimum, das 
durch im Sozialstaat des Art. 20 Abs. 1 GG auszuge-
staltende Leistungen zu sichern ist, als einheitliches, 
das physische und sozio-kulturelle Minimum umfas-
sendes Grundrecht.“ 7 

Durch den § 1a AsylbLG wird das sozio-kulturelle 
Existenzminimum gestrichen – insbesondere in vie-
len Fällen der Bargeldbetrag -, und auch das physi-
sche Existenzminimum gekürzt, wenn nur noch ein 
sog. Reisebedarf gewährt werden soll. Dies wider-
spricht der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts. Eine Ausweitung des § 1a AsylbLG ist da-
her abzulehnen. Leben unter solchen Bedingungen 
fördert die Integration nicht, sondern erschwert sie. 

Die Diakonie sieht in der Praxis keine Anzeichen, 
dass Mitwirkungspflichten im Asylverfahren in er-
heblichem Umfang verletzt werden, was einen ge-
setzlichen Handlungsbedarf rechtfertigen würde. So-
lange noch hunderttausende Menschen in Deutsch-
land darauf warten, einen Asylantrag stellen zu kön-
nen, ist ein Sanktionstatbestand hierzu abwegig. Das 
Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2012 ebenfalls 
erklärt, dass migrationspolitische Steuerungswirkun-
gen nicht über Sozialleistungsrecht durchgesetzt 
werden dürfen8. Auch insoweit bestehen erhebliche 
Zweifel an der Verfassungskonformität der durch 
den Gesetzentwurf erweiterten Tatbestände für Leis-
tungskürzungen. Oft finden gerade anerkannte 
Schutzberechtigte in anderen EU-Ländern noch 
schlechtere Lebensbedingungen vor als Asylsu-
chende und sind daher aufgrund systemischer Män-
gel im Aufnahmesystem gezwungen, in ein anderes 
EU-Land zu gehen. 

                                                 
7  BVerfG, 1 BvL 10/10 - RN 120. 
8 BVerfG, ebd.(Fn.7), Rn. 121. Siehe auch  Vizepräsident des Ersten Senats, Ferdinand Kirchhof, in mündlichen Verhand-
lung am 20. Juni 2012: „Das Motto, ein bisschen hungern, dann gehen die schon, das kann es ja wohl nicht 
sein.“(ww.welt.de, Verfassungsrichter prüfen Leistungsgesetz für Asylbewerber, Artikel vom 20.6.12). 
9 BVerfG, ebd. (Fn. 7), Rn. 120. 
10 http://www.cic.gc.ca/english/resources/publications/ref-sponsor/index.asp  

Gerade die Kürzung des Bargeldbetrags trifft die Be-
troffenen besonders hart. Das Bestreiten von indivi-
duellen Bedarfen, Anwaltskosten, ÖPNV oder Tele-
kommunikation, ist dadurch erheblich eingeschränkt 
oder wird unmöglich. Nicht nur die sozio-kulturelle 
Teilhabe wird verhindert, sondern jegliche Hand-
lungsmöglichkeit beschnitten, vor allem in ländli-
chen Gebieten und besonders für Familien.  

Darüber hinaus werden durch die neuen Tatbe-
stände für Leistungskürzungen eine Fülle von Infor-
mationspflichten für das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge, die Bundesagentur für Arbeit, In-
tegrationskursträger und private Arbeitgeber von Ar-
beitsgelegenheiten geschaffen. Die Akteure, die den 
Integrationsprozess fördern sollen, werden so verant-
wortlich für etwaige Leistungskürzungen. Dieses ist 
kontraproduktiv, da integrationshemmend, kostenin-
tensiv und insgesamt ungeeignet. 

Weiterhin lehnt die Diakonie Deutschland auch die 
in Art. 7 Nr. 7 vorgeschlagene Änderung des § 11 
Abs. 4 AsylbLG-E ab. Danach sollen – sozialrechtlich 
bisher nicht vorgesehen – Widerspruch und Anfech-
tungsklage gegen Leistungsentzug oder Leistungsab-
senkungen keine aufschiebende Wirkung mehr ent-
falten können. Auch dies widerspricht dem Sozial-
staatsgebot, wonach das Existenzminimum „zu jeder 
Zeit und in jedem Fall“9 sichergestellt werden muss. 
Unklarheiten müssen zu Lasten des Staates und 
nicht des Hilfebedürftigen gehen. 

5. Verpflichtungserklärungen bei den Landesauf-
nahmeprogrammen 

§ 68 Abs. 1 AufenthG-E  Dauer der Verpflichtungs-
erklärungen für die Aufnahme von syrischen und 
irakischen Verwandten in den Landesprogrammen 
und bei sonstiger Visumseinreise 

Die Landesaufnahmeprogramme sind als fortlau-
fende Ergänzung zu humanitären Aufnahmepro-
grammen des Bundes und zum europäischen Resett-
lement- oder Relocation-Programm eine sinnvolle 
flankierende Maßnahme, die legale und sichere Ein-
reisewege für Schutzsuchende schafft. Die geplante 
Dauer der Verpflichtung für Familienangehörige, für 
nachziehende Verwandte - sei es in den Landesauf-
nahmeprogrammen oder bei den sonstig mit Visum 
eingereisten Asylantragstellenden - für eine Dauer 
von fünf Jahren den vollen Lebensunterhalt ein-
schließlich Krankenversicherung zu übernehmen, ist 
erheblich zu lang. Sie sollte höchstens ein Jahr betra-
gen, so wie dies zum Beispiel bei den „private 
sponsored UNHCR-Resettlement-Programmen“ in 
Kanada10 der Fall ist. Abzulehnen ist auch die in § 
68 Abs. 1 Satz 4 AufenthG-E vorgesehene Weitergel-
tung der Verpflichtungserklärung trotz Erteilung ei-
nes Aufenthaltstitels aus humanitären Gründen. 
Spätestens dann sind die Verpflichtungsgeber aus 
ihrer Haftung zu entlassen. 

http://www.cic.gc.ca/english/resources/publications/ref-sponsor/index.asp
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6. Geplante Wohnsitzzuweisung nach der Anker-
kennung als Flüchtling, Asylberechtigte/r und 
subsidiär Schutzberechtigter § 12a AufenthG-E 
i.V.m. § 23 Absatz 5 SGB XII-E  

§ 12a AufenthG-E verpflichtet anerkannte Flücht-
linge, Asylberechtigte, subsidiär Schutzbedürftige 
und Personen, bei denen aus menschenrechtlichen 
Gründen ein dauerhaftes Abschiebeverbot besteht, in 
dem Land Wohnsitz zu nehmen, in das sie im Rah-
men des Asylverfahrens zugewiesen wurden (§ 12a 
Absatz 1 AufenthG-E). Dies gilt nur dann nicht, 
wenn der/die Betroffene oder engste Familienange-
hörige eine sozialversicherungsfähige Beschäftigung 
von mindestens 15 Stunden pro Woche aufnimmt o-
der aufgenommen hat, mit der er/sie mindestens 712 
€ verdient. Minijobs und geringfügige Beschäftigun-
gen heben die Verpflichtung zur Wohnsitznahme je-
doch nicht auf.  

Darüber hinaus können die genannten anerkannt 
Schutzbedürftigen verpflichtet werden, an einem be-
stimmten Ort dieses Landes Wohnsitz zu nehmen 
(positive Wohnsitzzuweisung). Für Personen, die in 
einer Aufnahmeeinrichtung oder einer anderen vo-
rübergehenden Unterkunft wohnen, ist dies möglich, 
„wenn dies seiner nachhaltigen Integration in die 
Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland 
nicht entgegen steht“ (§ 12a Absatz 2 AufenthG-E).  

Ansonsten ist die Zuweisung an einen bestimmten 
Ort möglich, wenn dadurch die Wohnraumversor-
gung, der Erwerb von Deutschkenntnissen und die 
Aufnahme der Erwerbstätigkeit „erleichtert werden 
kann“ (§ 12a Absatz 3 AufenthG-E).  

Schließlich kann nach §12a Absatz 4 AufenthG-E ein 
Verbot der Wohnsitznahme für einen bestimmten 
Ort (Zuzugssperre bzw. negative Wohnsitzzuwei-
sung) ausgesprochen werden, „wenn zu erwarten ist, 
dass der Ausländer dort Deutsch nicht als wesentli-
che Verkehrssprache nutzen wird.“ 

Bei allen Varianten der Wohnsitzzuweisung wird 
nur auf Antrag und Nachweis des/der Betroffenen 
berücksichtigt, ob der/die Betroffene oder ein Fami-
lienmitglied am aktuellen Wohnort bereits andere 
Voraussetzung für eine gute Integration geschaffen 
hat, was dadurch belegt ist, dass ein Arbeits-, Aus-
bildungs- oder Studienplatz zur Verfügung steht. (§ 
12a Absatz 5 Nr. 1 a AufenthG-E). Auch die Belange 
besonders Schutzbedürftiger, wie etwa Behinderter, 
Schwangerer, Älterer und traumatisierter Flücht-
linge, werden nur auf Antrag berücksichtigt. Da Wi-
derspruch und Klage gegen die positive wie die ne-
gative Wohnsitzzuweisung keine aufschiebende Wir-
kung haben (§ 12 Absatz 8 AufenthG-E), kann die 
Behörde jedoch auch vor Entscheidung über einen 
Antrag auf Aufhebung die Wohnsitzzuweisung voll-
ziehen11. 

Gegen Personen, die der negativen oder positiven 
Wohnsitzzuweisung nicht Folge leisten, wird eine 
empfindliche Sanktion verhängt: der/die Betroffene 

                                                 
11 Siehe S. 46 des GE, BT-Drs. 18/8615. Der Hinweis in der Gesetzesbegründung, dass die Zuweisung in diesen Fällen aus 
„verfahrensökonomischen Gründen“ ausgesetzt werden soll, entfaltet keine rechtliche Bindungswirkung und berücksich-
tigt in keiner Weise die drohenden negativen Folgen für die Betroffenen, die von einer fehlerhaften negativen Wohnsitzzu-
weisung ausgehen können. 
12 Haug/Sauer, Zuwanderung und Integration von (Spät-)Aussiedlern: Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen des 
Wohnortzuweisungsgesetzes, 2007, herausgegeben vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. 
13 Siehe insbesondere EuGH, Rs. C-443/14 und C-444/14, Urteil vom 1. März 2016. 

erhält keine Sozialleistungen mehr außer einer Rei-
sebeihilfe an den Ort der Wohnsitzzuweisung (§ 23 
Absatz 5 SGB XII-E). 

Der Regelungsvorschlag wird mit einer damit zu er-
reichenden verbesserten Integration begründet.   

Bewertung: 

Die gesetzliche Neuregelung einer Wohnsitzauflage 
in § 12a AufenthG-E und § 23 Absatz 5 Satz 1 SGB 
XII-E des Referentenentwurfes begegnet ernsthaften 
rechtlichen und integrationspolitischen Bedenken 
der Diakonie. Die betreffenden Regelungen sollten 
gestrichen werden.  

Die Diakonie Deutschland hält die geplante Neurege-
lung für integrationshemmend und befürchtet, dass 
mit der Regelung die Fehler und Mängel der sog. 
EASY-Verteilung während des Asylverfahrens wie-
derholt und vertieft werden. Es bestehen schon 
grundsätzlich erhebliche Zweifel daran, dass Wohn-
sitzauflagen als gravierende Beschränkung des 
Rechts auf Freizügigkeit die Integration fördern. Un-
tersuchungen des BAMF aus dem Jahr 2007 zur In-
tegration von Spätaussiedlern sprechen jedenfalls 
gegen die Annahme, dass Wohnsitzzuweisungen 
eine positive Auswirkung auf die Arbeitsmarktin-
tegration haben12. Soziale Brennpunkte werden 
durch eine gute Integrationspolitik vermieden und 
nicht durch ein bürokratisches System, das Strafen 
vorsieht und den Betroffenen die Möglichkeit 
nimmt, sich selbstbestimmt und mit Unterstützung 
ihrer sozialen Netzwerke entsprechend den eigenen 
Stärken und Fähigkeiten wirtschaftlich und sozial 
auf eigene Beine zu stellen.  Wohnsitzzuweisungen 
zerreißen häufig die Familieneinheit und andere so-
ziale Zusammenhänge, was integrationshemmend 
wirkt. Integration gelingt, wenn in einer Kommune 
gute Rahmenbedingungen für Integration angeboten 
werden. Das wird bei der geplanten Neuregelung 
nicht bzw. nicht hinreichend berücksichtigt. 

Zwar ist das Interesse der Kommunen anzuerken-
nen, mehr Planbarkeit für Investitionen in die In-
tegration zu erreichen und eine Überlastung einzel-
ner Kommunen mit Transferleistungen zu vermei-
den. Wohnsitzzuweisungen sind jedoch nicht das 
geeignete Mittel, um finanzielle Lastenteilung durch-
zusetzen.  

Die Diakonie Deutschland bezweifelt, dass die ge-
plante Regelung über die Wohnsitzzuweisung als 
starker Eingriff in das Recht auf Freizügigkeit mit der 
Genfer Flüchtlingskonvention (Art. 26), internationa-
len Menschenrechtsstandards und dem Europa-
recht13 im Einklang steht. Eine ausführliche rechtli-
che Untersuchung dieser Frage werden Gerichte vor-
zunehmen haben. Im Hinblick auf die Vereinbarkeit 
mit der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) teilt die 
Diakonie die Bedenken des UNHCR Deutschland.  

Es ist erwartbar, dass insbesondere die mangelnde 
Berücksichtigung individueller Integrationserfolge, 
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der Familieneinheit und der Rechte und Belange be-
sonders Schutzbedürftiger in vielen Fällen zu emp-
findlichen Härten für die Betroffenen führt. Die Kon-
sequenz wäre die starke Belastung von Behörden 
und Gerichten mit Widerspruchsverfahren und Kla-
gen und auch eine weitere Überlastung der entspre-
chenden Beratungsstrukturen. Dass gerade besonders 
Schutzbedürftige für die Durchsetzung ihrer Rechte 
auf ein Antragsverfahren und – wegen der fehlenden 
aufschiebenden Wirkung der des Widerspruchs ge-
gen die Wohnsitzzuweisung – auf gerichtlichen 
Rechtsschutz verwiesen werden, erschwert ihren Zu-
gang zum Recht in unangemessener Weise. Als dem 
besonderen Schutzbedarf der Betroffenen unange-
messen erscheint es auch, dass die Regelung den 
Vollzug rechtswidriger Zuweisungsentscheidung 
schon vor der Entscheidung über einen Härtefallan-
trag zulässt. Die Diakonie befürchtet, dass für die Be-
troffenen in dieser Phase auch die unter Umständen 
lebensnotwendige medizinische, pflegerische oder 
psychologische Betreuung nicht sichergestellt ist. 
Die vorgeschlagene gesetzliche Regelung berücksich-
tigt auch nicht, welche negativen Folgen eine Zuwei-
sung als massive Veränderung des gesamten sozialen 
Umfeldes für die gesundheitliche und psychosoziale 
Entwicklung der Betroffenen haben kann.  

Dass auf einen erfolgreichen Antrag der Betroffenen 
hin, der zur Aufhebung der ursprünglichen Zuwei-
sung führt, erneut eine zwangsweise Zuweisung vor-
genommen werden soll, statt die Wohnsitznahme 
danach der Initiative der Betroffenen zu überlassen 
(§ 12 a Absatz 5 letzter Satz AufenthG-E) ist nicht 
sinnvoll und lässt befürchten, dass Betroffene sich 
danach erneut gezwungen sehen, gegen die behördli-
chen Entscheidungen vorzugehen, falls diese ihren 
berechtigten Interessen nicht entsprechen. Dies ist 
auch deswegen zu befürchten, weil die Regelbei-
spiele für Härtefälle äußerst eng und wenig bestimmt 
gefasst sind. 

Sollte kein Verzicht auf die Normierung einer Wohn-
sitzzuweisung erfolgen, empfiehlt die Diakonie 
Deutschland, mindestens folgende Änderungen an 
der vorgeschlagenen Regelung vorzunehmen: 

1. Die Berücksichtigung auch von Minijobs und ge-
ringfügigen Beschäftigungsverhältnissen als In-
tegrationserfolge, die einer Wohnsitzzuweisung 
entgegenstehen (§ 12a Absatz 1 AufenthG-E), 

2. die Streichung des § 12a Absatz 7 AufenthG-E, 
der die ansonsten übliche aufschiebende Wir-
kung von Widerspruch und Klage aufhebt, 

3. die Berücksichtigung der Integrationserfolge 
des/der Betroffenen oder eines Familienmit-
glieds, die derzeit gem. § 12a Absatz 5 Nr.1 Auf-
enthG-E nur auf Antrag berücksichtigt werden 
(Wohnraum, Beschäftigung, Einkommen, Aus-
bildungs- oder Studienplatz) von Amts wegen 
bereits in der Zuweisungsentscheidung. Dies 
würde helfen, den Abbruch von bereits fortge-
schrittenen, positiven Integrationsverläufen und 
dadurch entstehenden Mehrkosten für die öf-
fentliche Hand zu vermeiden; 

4. eine wirksame Härtefallregelung, nach der die 
Rechte und Interessen besonders schutzbedürfti-
ger Flüchtlinge (zum Beispiel behinderter, 
schwangerer oder schwer kranker) sowie von 
Kindern und Jugendlichen, die aufgrund ihrer 

Fluchterfahrungen eines stabilen Umfeldes und 
stabiler psychosozialer Betreuung bedürfen, be-
reits in der Zuweisungsentscheidung von Amts 
wegen zu berücksichtigen sind. Dies würde hel-
fen, Not und Belastung der Betroffenen zu lin-
dern, jedenfalls aber nicht zu verstärken. Es 
würde auch dazu beitragen, Verwaltung und Ge-
richte von Widerspruchsverfahren und Klagen 
zu entlasten und Mehrkosten insbesondere bei 
den Krankenversicherungen zu vermeiden, die 
durch die negativen Auswirkungen einer Zuwei-
sungsentscheidung auf die Gesundheit und die 
psychosoziale Entwicklung der Betroffenen ent-
stehen können, 

5. Die Streichung des § 12a Absatz 5 letzter Satz 
AufenthG-E, wonach nach erfolgreichem Antrag 
auf Aufhebung der Wohnsitzzuweisung erneut 
eine Wohnsitzzuweisung vorgenommen wird. 

7. Rechtssicherheit für Geduldete und Ausbil-
dungsbetriebe sowie anschließende Beschäfti-
gung  - §§ 18a und 60a AufenthG-E 

Für Geduldete, die nicht aus „sicheren Herkunfts-
staaten“ kommen und Arbeitgeber soll Rechtssicher-
heit geschaffen werden, indem Auszubildende für 
die gesamte Zeit einer Berufsausbildung eine Dul-
dung erhalten. Für eine anschließende Beschäftigung 
wird ein Aufenthaltserlaubnis für zwei Jahre erteilt 
bzw. für eine Arbeitssuche eine weitere Duldung für 
sechs Monate. Bei Abbruch der Ausbildung erlischt 
die Duldung mit dem Zeitpunkt des Abbruchs, was 
die unmittelbare Abschiebung zur Folge haben kann. 
Die zweijährige Aufenthaltserlaubnis wird widerru-
fen, wenn das zugrunde liegende Arbeitsverhältnis 
aufgelöst wird. Ausbildungsbetriebe werden ver-
pflichtet, einen Ausbildungsabbruch unverzüglich 
der zuständigen Ausländerbehörde zu melden. Un-
terlassen sie die Meldung, droht eine Geldbuße bis 
zu dreißigtausend Euro (§ 98 Absatz 5 AufenthG-E). 

Bewertung: 

Die Diakonie begrüßt, dass nach der Neuregelung 
eine Duldung für die gesamte Dauer der Ausbildung 
erteilt werden soll und danach eine sechsmonatige 
Duldung zur Arbeitsplatzsuche (§ 60a Absatz 2 Satz 
10 AufenthG-E)  bzw. eine zweijährige Aufenthalts-
erlaubnis zum Zweck der Beschäftigung (§ 18a Ab-
satz 1a AufenthG) erteilt werden kann. Allerdings 
sollten Geduldete für die Dauer ihrer Ausbildung so-
wie für eine anschließende Arbeitssuche einen 
rechtmäßigen Aufenthaltsstatus erhalten, nicht le-
diglich eine verlängerte Duldung. Denn die Duldung 
ist rechtlich gesehen kein Aufenthaltstitel, die Be-
troffenen erhalten lediglich eine „Bescheinigung 
über die Aussetzung der Abschiebung“ und haben 
auch nach dem gerade erst in Kraft getretenen Zah-
lungskontengesetz erhebliche Schwierigkeiten, ein 
Konto zu eröffnen. Dies ist nicht nur unangemessen 
für Personen, die sich mit gleichen Pflichten in den 
Arbeitsmarkt integrieren sollten, sondern könnte 
auch Ausbildungsbetriebe von der Einstellung von 
abhalten. 

Das mit der im Entwurf vorgesehenen Regelung ver-
bundene Erlöschen der Duldung bei Ausbildungsab-
bruch ohne Chance der Neuorientierung auf dem Ar-
beits- bzw. Ausbildungsmarkt lehnt die Diakonie 
Deutschland ab. Diese Regelung (§ 60a Absatz 2 Satz 
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9 AufenthG-E) führt den Auszubildenden in ein ext-
remes Abhängigkeitsverhältnis zum Arbeitgeber und 
fördert Ausbeutungsverhältnisse. Sie sollte daher ge-
strichen werden. Wie bei allen anderen Auszubil-
denden sollte auch bei Geduldeten damit gerechnet 
werden, dass sich im Rahmen der Ausbildung die 
berufliche Orientierung ändern oder Konflikte auf-
treten können, die nur durch einen Wechsel der 
Ausbildungsstelle gelöst werden können. 

Die mit hohen Bußgeldern bewehrte Verpflichtung 
von Arbeitgebern, der zuständigen Ausländerbe-
hörde einen Ausbildungsabbruch zu melden, wird 
Ausbildungsbetriebe von der Einstellung abschre-
cken und belastet auch das Verhältnis zwischen 
Ausbilder und Auszubildenden. Auch sie sollte ge-
strichen werden14. Erwägenswert ist auch der Vor-
schlag der Bundesvereinigung der Arbeitgeber, für 
Personen nach erfolgreicher Ausbildung und an-
schließender zweijähriger Berufstätigkeit einen er-
leichterten Zugang zur Niederlassungserlaubnis vor-
zusehen, damit sich Investitionen der Betreibe in die 
Ausbildung stärker lohnen15. 

8. Änderungen des Asylgesetzes – Unzulässige An-
träge § 29 AsylG-E 

Die Änderungen des Asylgesetzes (insbesondere § 29 
AufenthG-E), die kurzfristig und ohne Verbändebe-
teiligung in den Gesetzentwurf eingeführt worden 
sind, betreffen eine Neufassung der Regelung über 
unzulässige Asylanträge, unter die nunmehr auch 
solche von Asylbewerbern fallen sollen, hinsichtlich 
derer ein Nicht-EU-Staat zur Wiederaufnahme bereit 
ist.  

Befürchtet wird, dass dadurch die Abschiebung von 
Schutzsuchenden in Staaten außerhalb der EU ohne 
die inhaltliche Prüfung ihres Asylantrags ermöglicht 
bzw. erleichtert werden könnte. Dies wäre auch 
dann der Fall, wenn nicht gesichert ist, dass der be-
treffende Nicht-EU-Staat tatsächlich adäquaten 

Flüchtlingsschutz und Schutz vor Zurückweisung in 
Staaten gewährt, in denen dem/der Betroffenen Fol-
ter oder unmenschliche oder erniedrigende Behand-
lung oder Strafe droht (Refoulement-Verbot, Art. 3 
EMRK und Art. 19 der EU-Grundrechtecharta). 

Die Änderungen stehen in keinem inhaltlichen Zu-
sammenhang mit der Integration, ein rechtlicher o-
der politischer Handlungsdruck ist nicht ersichtlich. 
Hingegen besteht die Befürchtung, dass die vorge-
schlagene Änderung in der Praxis gravierende, auch 
verfassungsrechtlich bedenkliche Auswirkungen auf 
Schutzsuchende haben könnte. Dies bedarf jeden-
falls der eingehenden verfassungsrechtlichen Prü-
fung und einer breiten politischen Debatte. Deswe-
gen sollten die Änderungen des Asylgesetzes aus 
dem aktuellen Gesetzentwurf gestrichen werden. 

Insbesondere bedürfte es einer verfassungsrechtli-
chen Überprüfung und politischen Debatte im Hin-
blick auf das Konzept des ersten Asylstaates der EU-
Verfahrensrichtlinie16, das in § 27 Absatz 3 AsylG 
eine verfassungsrechtlich bedenkliche17 Entspre-
chung hat. Dabei wären die im Einzelnen noch nicht 
absehbaren Folgen der derzeit auf EU-Ebene disku-
tierten Reform des Dublin-Systems mit zu berück-
sichtigen. 

Die Diakonie Deutschland lehnt die Anwendung des 
Konzepts des ersten Asylstaates ab, weil dadurch 
zum Nachteil der Schutzsuchenden die Aufgabe des 
Flüchtlingsschutzes auf Nicht-EU-Staaten verlagert 
wird, auch wenn diese Staaten Flüchtlingen keinen 
adäquaten Schutz bieten. Die Diakonie Deutschland 
ist der Auffassung, dass Flüchtlingen auch weiterhin 
in Deutschland und der EU Schutz nach den rechts-
staatlichen Standards des deutschen Rechts und des 
Europarechts und der Genfer Flüchtlingskonvention 
gewährt werden soll. 

 

 

  

                                                 
14 So auch BDA aaO. (Fn. 2), S. 3. 
15 BDA, aaO. (Fn. 13) , S. 3. 
16 Art. 35 i.V.m. Art. 33 Absatz 2 lit. b der Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes (Neufasung), 
ABl.EU L 180/60. 
17 Bergmann/Dienelt, Ausländerrecht, § 27 AsylG, Rn. 45 ff. 


